
585 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über den Antrag der Abgeordllleten Dr. 
Nowotny, Dipl.-Vw. Dr. Stix, Dr. Neisser und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Vorbereitungs­
lehrgänge für die· Studienberechtigungsprü-

fung geändert wird (135/ A) . 

Die Abgeordneten Dr. Nowotny, Dipl.-Vw. Dr. 
Stix, Dr. Neisser und Genossen haben in der Sit­
zung des Nationalrates am 20.März 1985 den 
gegenständlichen Antrag im Nationalrat einge­
bracht, ,der dem Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung zugewiesen wurde. Diesem Gesetzesan­
trag liegen folgende Erwägungen zugrunde: 

Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes 
über die Erlangung studienrichtungsbezogener Stu­
dienberechtigungen an Universitäten und Hoch­
schulen - künstlerischer Richtung (553 der Beila­
gen der XVI. GP) wird im Hinblick auf ihren 
Inhalt und Umfang nicht nur einer ausführlichen 
parlamentarischen Beratung, sondern auch einer 
ausreichenden Legisvakanz für qie Implementie­
rung an den Universitäten nach ihrer Verabschie­
dung bedürfen. Um einen kontinuierlichen Über­
gang von den bestehenden Regelungen auf die für 

Cap 

Berichterstatter 

das Studienjahr 1986/87 absehbare neue Gesetzes­
lage zu gewährleisten, sollten 1985/86 neben der 
Berufsreifeprüfung auch Vorbereitungslehrgänge 
für die. Studienberechtigungsprüfung neuerlich 
durchgeführt werden können. Voraussetzung hie­
für ist die Verlängerung der Erprobl,lngszeit von 
Vorbereitungslehrgängen um ein Jahr. Dies wird 
durch die beantragte Änderung von § 1 des Bun­
desgesetzes über die Vorbereitungslehrgängefür 
die Studienberechtigungsprüfung erreicht. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat. den gegenständlichen Initiativantrag in seiner 
Sitzung am 27. März 1985 in Verhandlung genom­
men. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf einstimmig angenom­
men. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Wissenschaft und Forschung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e -
s chi 0 s sen enG e set zen t wurf die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 19850327 

Dr. Blenk 

Obmann 
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2 585 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dein· das Bundesgesetz 
über die Vorbereitungslehrgänge für die Stu­

dienberechtigungsprufung geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
. Das Bundesgesetz über die Vorbereitungslehr­

gänge für die Studienberechtigungsprüfung, BGBI. 
Nr. 603/1976, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 324/1982 und der Z 2 der Kundma­
chung BGBI. Nr. 577/1982 wird wie folgt geän­
dert: 

§ 1 hat zu lauten: 

§ 1. Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung kann im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Unterricht, Kunst und Sport in den 
Studienjahren 1977/78 bis 1985/86 an den Univer­
sitäten Vorbereitungslehrgänge für die Ablegung 
einer Studienberechtigungsprüfung· nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetzes einrichten . 

Artikel 11 

Mit der. Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung im Einver~ehmen mit dem Bundesminister 
für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 
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